
 

Bescheinigung der Praxisphase  
im Rahmen der Orientierenden Praxisstudie mit 

Eignungsreflexion (OPSE) 
des Bachelorteilstudiengangs Bildungswissenschaften 

 
 
 
 
Bescheinigung der Schule 
 
 
Frau/Herrn ………………………………………………………… (Matrikel-Nr.) ……….…… 
 
wird hiermit bescheinigt, dass sie/er im Rahmen der Orientierenden Praxisstudie mit Eignungs-
reflexion eine Praxisphase von mind. 25 Praktikumstagen während eines Schulhalbjahres, möglichst 
innerhalb von fünf Wochen, absolviert hat. 
 
 
……………………….., den …………………… ………………….………… 
 Mentorin/Mentor 
 Schulstempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fakultät für Erziehungswissenschaft 
 
 

Die Orientierende Praxisstudie ist modular im bildungswissenschaftlichen Studium verankert. Sie 
ist Teil des Moduls Einführungsmodul BiWi (Modul 25-BiWi1_b). Sie gliedert sich in eine 
schulische Praxisphase von fünf Wochen und in eine diese Praxisphase rahmende 
Begleitveranstaltung. Für die Praxisphase sind alle Schulen zugelassen mit Ausnahme der 
Schulen, welche die Praktikantin/ der Praktikant als Schülerin oder Schüler besucht hat. Die 
Praxisstudien sollen eine erste Orientierung im Hinblick auf ein mögliches Berufsfeld ermöglichen 
sowie eine reflexive Auseinandersetzung fördern mit  

• den Berufsanforderungen und der Schulrealität aus der Perspektive der Lehrperson und 
• der Berufswahl mit Bezug zum Entwicklungsstand der individuellen Kompetenzen.  

Der Abschluss des Moduls erfolgt durch einen der Praxisstudie zugeordneten Theorie-Praxis-
Bericht, der von der oder dem Lehrenden der Begleitveranstaltung abgenommen wird.  
 
Der vollständige förmliche Nachweis der Orientierenden Praxisstudie mit Eignungsreflexion 
(OPSE) wird mit dem Transcript geführt, welches den Studierenden in der Regel mit dem 
Studienabschluss ausgehändigt wird. Dem Transcript sind die Bewertung des Berichtes sowie der 
Name der oder des Lehrenden zu entnehmen.  
 
 
Die Orientierende Praxisstudie  erfüllt die Anforderungen an das Orientierungspraktikum nach 
§ 12 Abs. 1 Nr. 1 LABG und § 7 LZV. 

            
  
  

 
Diese Bescheinigung ist für das Bielefelder Portfolio Praxisstudien bestimmt.  
 


